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Ab 2015 soll versuchsweise für die Schülerinnen und Schüler aus beiden Basel die 
Freizügigkeit über die Kantonsgrenzen hinweg eingeführt werden. Schülerinnen und Schüler 
aus dem Baselbiet können sich an baselstädtischen Gymnasien anmelden und umgekehrt. 
Grenzen sind durch die Kapazitäten der jeweiligen Schulen gegeben. Wenn zu viele 
Schülerinnen und Schüler sich für ein bestimmtes Gymnasium bewerben, so haben 
diejenigen des Standortkantons Priorität. Im Übrigen entscheidet darüber hinaus der 
Wohnsitzkanton mittels Los. 

Baselland wollte schon länger eine zusätzliche Freizügigkeitssperre einbauen. Baselbieter 
Schüler sollten Angebote, die nur an baselstädtischen Gymnasien angeboten werden, nicht 
wählen dürfen. Davon betroffen wären das Gymnasium Bäumlihof (GBplus), das Gymnasium 
Leonhard (Leo2) und das Gymnasium am Münsterplatz (PPP, IB und Englischschwerpunkt), 
die den Baselbieter Schülern damit mit ihren speziellen Schwerpunkten und 
Zusatzangeboten nicht zugänglich wären.  

Diese Sperrklausel des Baselbiets ist völlig unnötig und sachlich unhaltbar. Wie nun seit 
kurzem bekannt geworden ist, haben sich Basel-Stadt und Baselland nun darauf geeinigt, 
dass einzig die Schwerpunkte PPP und Englisch sowie das Zusatzangebot IB des GM nicht 
zugelassen sind, der Zugang zu den Zusatzangeboten des GB (GBplus) und des Leonhard 
(Le02) jedoch frei gewährt wird. 

Diese einzig und gezielt das GM einschneidend treffende Abmachung widerspricht jeder 
Fairness, wird doch dadurch absichtlich und zielgerichtet der Zugang zum GM 
eingeschränkt, und eine diskriminierende Ungleichbehandlung zwischen den 
baselstädtischen Gymnasien selbst eingeführt. 

Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist zutreffend, dass die Freizügigkeit gezielt und ausschliesslich für die Angebote PPP, 
IB sowie Schwerpunktfach Englisch, also genau die Fächerkombination des GM, 
gesperrt wird? 

2. In welchem Verfahren wurde diese Diskriminierung festgelegt? 

3. Wer war auf der baselstädtischen Seite in die Gespräche in welcher Rolle und zu 
welchem  Zeitpunkt beteiligt und wie haben sich die involvierten Stellen geäussert? 

4. Trifft es zu, dass andere Rektoren der baselstädtischen Gymnasien es begrüsst haben, 
dass einzig das GM beschränkt wird? Was war und ist die Haltung der 
Abteilungskonferenz Mittelschulen (AKOM) zur Frage? 

5. Welche Gesprächsposition hat der Bereich Mittelschulen und Berufsbildung 
eingenommen, deren neuer Leiter als ehemaliger Baselbieter Schulrektor beste 
Beziehungen zum Baselland hat? 

6. Hat der Regierungsrat gegen diese einseitige, unnötige und diskriminierende 
Beschränkung interveniert und was wird der Regierungsrat unternehmen, damit diese 
Diskriminierung fallen gelassen wird? 

7. Ist die Nichtzulassung speziell der Angebote des Gymnasiums am Münsterplatz der 
Preis, dass Baselland GBplus und Leo2 zugelassen hat? 
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